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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung 

(EU) Nr. 1016/2010 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte1, insbesondere auf 
Artikel 15 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Richtlinie 2009/125/EG sollte die Kommission Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung (im Folgenden „Ökodesign“) energieverbrauchsrelevanter 
Produkte festlegen, die in der Union ein erhebliches Vertriebs- und Handelsvolumen, 
erhebliche Umweltauswirkungen und ein erhebliches Potenzial für 
gestaltungsbedingte Verbesserungen ihrer Umweltverträglichkeit ohne übermäßig 
hohe Kosten aufweisen. 

(2) Die Mitteilung der Kommission COM(2016) 7732 mit dem von der Kommission 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2009/125/EG erstellten Ökodesign-
Arbeitsprogramm enthält die Prioritäten für die Arbeit in den Bereichen Ökodesign 
und Energieverbrauchskennzeichnung im Zeitraum 2016-2019. Das Ökodesign-
Arbeitsprogramm enthält die energieverbrauchsrelevanten Produktgruppen, die bei der 
Durchführung von Vorstudien und der anschließenden Verabschiedung von 
Durchführungsmaßnahmen vorrangig behandelt werden sollen, und sieht eine 
Überarbeitung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission3 und der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/20104 vor. 

(3) Die Maßnahmen des Ökodesign-Arbeitsprogramms könnten Schätzungen zufolge im 
Jahr 2030 insgesamt zu jährlichen Endenergieeinsparungen von mehr als 260 TWh 

                                                 
1 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
2 Mitteilung der Kommission: Ökodesign-Arbeitsprogramm 2016-2019, COM(2016) 773 final vom 

30.11.2016. 
3 Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern (ABl. L 293 vom 
11.11.2010, S. 31). 

4 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung 
der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern in Bezug auf den Energieverbrauch (ABl. L 314 vom 
30.11.2010, S. 1). 
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führen, was im Jahr 2030 einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um rund 
100 Mio. Tonnen jährlich entspricht. Zu den im Arbeitsprogramm genannten 
Produktgruppen gehören auch Haushaltsgeschirrspüler, deren jährlicher 
Stromverbrauch den Schätzungen zufolge bis 2030 um 2,1 TWh gesenkt werden 
könnte, wodurch sich die Treibhausgasemissionen um 0,7 Mio. t CO2-Äquivalent pro 
Jahr verringern würden, und deren jährlicher Wasserverbrauch bis 2030 um 
schätzungsweise 16 Mio. m3 verringert werden könnte. 

(4) Die Kommission hat in ihrer Verordnung (EU) Nr. 1016/20105 Ökodesign-
Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler festgelegt, und gemäß den Bestimmungen 
dieser Verordnung sollte die Kommission diese vor dem Hintergrund des technischen 
Fortschritts überprüfen. 

(5) Die Kommission hat die Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 überprüft und dabei die 
technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte von Haushaltsgeschirrspülern 
sowie das tatsächliche Nutzerverhalten analysiert. Die Überprüfung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Interessenträgern und anderen interessierten Kreisen aus der 
Union und Drittländern durchgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung wurden 
veröffentlicht und dem gemäß Artikel 18 der Richtlinie 2009/125/EG eingesetzten 
Konsultationsforum vorgelegt. 

(6) Wie die Überprüfung ergeben hat, sollten die Ökodesign-Anforderungen an 
Haushaltsgeschirrspüler und die Anforderungen hinsichtlich des Verbrauchs 
wesentlicher Ressourcen wie Energie oder Wasser überarbeitet werden und zudem 
Anforderungen in Bezug auf die Ressourceneffizienz wie Reparierbarkeit oder 
Recyclingfähigkeit eingeführt werden. 

(7) In Bezug auf Haushaltsgeschirrspüler wurden für die Zwecke dieser Verordnung die 
folgenden Umweltaspekte als wesentlich eingestuft: der Verbrauch von Energie und 
Wasser während der Nutzungsphase, die Abfallerzeugung am Ende der Lebensdauer 
sowie die während der Herstellungsphase (aufgrund der Gewinnung und Verarbeitung 
der Rohstoffe) und während der Nutzungsphase (wegen des Stromverbrauchs) in die 
Luft und ins Wasser freigesetzten Emissionen. 

(8) Der unionsweite jährliche Energieverbrauch der von dieser Verordnung erfassten 
Produkte betrug im Jahr 2015 schätzungsweise 31,3 TWh, was 11,1 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalent entspricht. Der Energieverbrauch von Haushaltsgeschirrspülern 
würde sich bei einem Szenario mit unveränderten Rahmenbedingungen („Business as 
usual“) bis 2030 Projektionen zufolge auf 49,0 TWh erhöhen, was hauptsächlich auf 
den Anstieg der Gesamtzahl der verwendeten Geschirrspüler zurückzuführen wäre. 
Dieser Anstieg des Energieverbrauchs kann jedoch durch eine Überarbeitung der 
geltenden Ökodesign-Anforderungen begrenzt werden. Analog dazu wurde der 
Wasserverbrauch von Haushaltsgeschirrspülern im Jahr 2015 auf 318 Mio. m3 
geschätzt und würde bis 2030 auf schätzungsweise 531 Mio. m3 ansteigen, wenn die 
Anforderungen nicht überarbeitet würden. Und schließlich hat sich die Lebensdauer 
von Haushaltsgeschirrspülern in den vergangenen Jahren auf schätzungsweise rund 
12,5 Jahre verkürzt, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen, wenn keine geeigneten 
Anreize gesetzt werden. 

(9) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 

                                                 
5 ABl. L 293 vom 11.11.2010, S. 31. 
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(COM(2015) 614 final6 – Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft) und in der 
Mitteilung über das Ökodesign-Arbeitsprogramm7 wird hervorgehoben, dass der 
Ökodesign-Rahmen zur Unterstützung des Übergangs zu einer ressourceneffizienteren 
Kreislaufwirtschaft genutzt werden sollte. In der Richtlinie 2012/19/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates8 wird auf die Richtlinie 2009/125/EG 
verwiesen und betont, dass Ökodesign-Anforderungen die Wiederverwendung, die 
Demontage und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erleichtern 
sollten, indem diese Umweltaspekte bereits in einer früheren Phase der 
Produktlebensdauer berücksichtigt werden. Daher sollten in dieser Verordnung auch 
geeignete Anforderungen festgelegt werden, die dazu beitragen, die mit der 
Kreislaufwirtschaft verfolgten Ziele zu erreichen. 

(10) Nicht für den Haushaltsgebrauch bestimmte Geschirrspüler weisen besondere 
Eigenschaften und Verwendungszwecke auf. Sie unterliegen anderen 
Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Maschinen9‚ und sollten nicht in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung aufgenommen werden. Die 
Bestimmungen für Haushaltsgeschirrspüler sollten auch für Geschirrspüler gelten, die 
die gleichen technischen Eigenschaften wie Haushaltsgeschirrspüler aufweisen, aber in 
einem anderen Umfeld genutzt werden. Alle Haushaltsgeschirrspüler sollten 
unabhängig von den angewandten Methoden Mindestanforderungen in Bezug auf die 
Reinigung und die Trocknung erfüllen. 

(11) Für Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme von Haushaltsgeschirrspülern 
sollten spezifische Anforderungen festgelegt werden. Die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission10 sollten für 
Haushaltsgeschirrspüler, die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung 
fallen, nicht gelten. Die Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 sollte entsprechend geändert 
werden.  

(12) Die relevanten Produktparameter sollten mithilfe zuverlässiger, genauer und 
reproduzierbarer Methoden gemessen werden. Diese Methoden sollten dem 
anerkannten Stand der Messtechnik sowie gegebenenfalls harmonisierten Normen 
Rechnung tragen, die von den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates11 genannten europäischen 
Normungsorganisationen erlassen wurden. 

(13) Nach Artikel 8 der Richtlinie 2009/125/EG sollte in dieser Verordnung festgelegt 
werden, welche Konformitätsbewertungsverfahren anzuwenden sind. 

(14) Zur Erleichterung der Konformitätsprüfungen sollten die Hersteller, Importeure oder 
Bevollmächtigten in der technischen Dokumentation gemäß den Anhängen IV und V 

                                                 
6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU 
für die Kreislaufwirtschaft, COM(2015) 614 final vom 2.12.2015. 

7 COM(2016) 773 final vom 30.11.2016. 
8 Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und 

Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38). 
9 ABl. L 157 vom 9.6.2006. 
10 Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von 
Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und 
Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand (ABl. L 339 vom 18.12.2008, S. 45). 

11 ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12. 
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der Richtlinie 2009/125/EG Angaben in Bezug auf die einschlägigen Anforderungen 
dieser Verordnung machen.  

(15) Sofern die Parameter der technischen Dokumentation gemäß dieser Verordnung mit 
den Parametern des Produktdatenblatts gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/XXX12 [Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der Verordnung zur 

Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern einfügen] der 
Kommission identisch sind, sollten die Hersteller, Importeure oder Bevollmächtigten 
diese Angaben in die Produktdatenbank nach der Verordnung (EU) 2017/1369 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 eingeben und den Marktaufsichtsbehörden 
nicht mehr als Teil der technischen Dokumentation vorlegen müssen. 

(16) Um die Wirksamkeit und Umgehungssicherheit der Verordnung zu gewährleisten und 
die Verbraucher zu schützen, sollten Produkte, deren Leistungsmerkmale unter 
Prüfbedingungen automatisch verändert werden, um bessere Parameterwerte zu 
erzielen, nicht in Verkehr gebracht werden dürfen.  

(17) Neben den Anforderungen sollten in dieser Verordnung gemäß Anhang I Teil 3 
Nummer 2 der Richtlinie 2009/125/EG unverbindliche Referenzwerte für die besten 
verfügbaren Technologien festgelegt werden, um sicherzustellen, dass Informationen 
über die Umweltverträglichkeit der unter diese Verordnung fallenden Produkte 
hinsichtlich ihres gesamten Lebenszyklus allgemein verfügbar und leicht zugänglich 
sind. 

(18) Die vorliegende Verordnung sollte überprüft werden, um die Eignung und 
Wirksamkeit ihrer Bestimmungen im Hinblick auf die angestrebten Ziele zu bewerten. 
Die Überprüfung sollte zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem alle Bestimmungen 
umgesetzt sind und Auswirkungen auf den Markt haben. 

(19) Die Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 sollte aufgehoben werden. 

(20) Um den Übergang zwischen der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 und der 
vorliegenden Verordnung zu erleichtern, sollte ab dem Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung anstelle der Benennung „Standardprogramm“ die Bezeichnung „eco“ 
verwendet werden dürfen.  

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des nach Artikel 19 Absatz 1 der Richtlinie 2009/125/EG eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung werden Ökodesign-Anforderungen für das Inverkehrbringen 
oder die Inbetriebnahme netzbetriebener Haushaltsgeschirrspüler festgelegt, 

                                                 
12 Delegierte Verordnung (EU) [Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der Verordnung zur 

Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern einfügen] der Kommission vom [Amt 

für Veröffentlichungen: bitte Datum des Erlasses der vorliegenden Verordnung einfügen] zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern und zur Aufhebung der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission ([Amt für Veröffentlichungen: bitte Amtsblattverweis 

für diese Verordnung einfügen]) der Kommission. 
13 Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur 

Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 
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einschließlich Einbau-Haushaltsgeschirrspülern sowie netzbetriebener 
Haushaltsgeschirrspüler, die auch mit Batterien/Akkumulatoren betrieben werden 
können. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Geschirrspüler, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG 
fallen; 

b) mit Batterien/Akkumulatoren betriebene Haushaltsgeschirrspüler, die über 
einen getrennt zu erwerbenden Gleichrichter am Stromnetz betrieben werden 
können. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Netzstrom“ bezeichnet die Stromversorgung aus dem Stromnetz mit einer 
Wechselspannung von 230 Volt (± 10 %) bei einer Frequenz von 50 Hz; 

2. „Haushaltsgeschirrspüler“ bezeichnet eine Maschine für das Reinigen und Spülen 
von Geschirr, die nach den Angaben des Herstellers in der Konformitätserklärung 
der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates14 oder der 
Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates15 entspricht; 

3. „Einbau-Haushaltsgeschirrspüler“ bezeichnet einen speziell gestalteten und 
geprüften Haushaltsgeschirrspüler, der ausschließlich vermarktet wird, um  

a) in einen Schrank eingebaut oder (oben, unten und an den Seiten) mit Paneelen 
verkleidet zu werden;  

b) an den Seitenwänden, an der Oberseite oder am Boden des Schrankes oder an 
den Paneelen sicher befestigt zu werden und 

c) mit einer integrierten vorgefertigten Vorderseite oder einer kundenspezifischen 
Frontplatte versehen zu werden. 

4. „gleichwertiges Modell“ bezeichnet ein Modell, das mit Blick auf die relevanten 
bereitzustellenden Informationen dieselben technischen Merkmale aufweist, das aber 
von demselben Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten als gesondertes Modell 
mit einer anderen Modellkennung in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen 
wird; 

5. „Modellkennung“ bezeichnet den üblicherweise alphanumerischen Code, der ein 
bestimmtes Produktmodell von anderen Modellen mit der gleichen Handelsmarke 
oder demselben Hersteller-, Importeur- oder Bevollmächtigtennamen unterscheidet; 

6. „Produktdatenbank“ bezeichnet eine Sammlung systematisch angeordneter Daten zu 
Produkten gemäß der Verordnung (EU) 2017/1369, bestehend aus einem 
öffentlichen Teil, der sich an Verbraucher richtet und in dem Informationen zu 

                                                 
14 Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung elektrischer 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 
vom 29.3.2014, S. 357). 

15 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen 
auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/5/EG;Year:1999;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=53953&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:22;Month:5;Year:2014;Page:62&comp=


 

DE 6  DE 

einzelnen Produktparametern elektronisch zugänglich sind, einem Online-Portal für 
die Zugänglichkeit sowie einem Konformitätsteil, mit eindeutig festgelegten 
Zugänglichkeits- und Sicherheitsanforderungen; 

7. „Programm“ bezeichnet eine Reihe voreingestellter Betriebsvorgänge, die vom 
Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten als für bestimmte Verschmutzungsgrade 
und/oder Beladungsarten geeignet erklärt werden; 

8. „eco“ bezeichnet das Programm eines Haushaltsgeschirrspülers, das nach Angaben 
des Herstellers, Importeurs oder Bevollmächtigten zur Reinigung von normal 
verschmutztem Geschirr geeignet ist und auf das sich die Ökodesign-Anforderungen 
zur Energieeffizienz sowie zur Reinigungs- und Trocknungsleistung beziehen. 

Zusätzliche Begriffsbestimmungen für die Zwecke der Anhänge sind in Anhang I aufgeführt. 

Artikel 3 

Ökodesign-Anforderungen 

Die in Anhang II festgelegten Ökodesign-Anforderungen gelten ab den dort genannten 
Zeitpunkten. 

Artikel 4 

Konformitätsbewertung 

(1) Das in Artikel 8 der Richtlinie 2009/125/EG genannte Verfahren zur 
Konformitätsbewertung ist das in Anhang IV der Richtlinie beschriebene interne 
Entwurfskontrollsystem oder das in Anhang V der Richtlinie beschriebene 
Managementsystem. 

(2) Für die Zwecke der Konformitätsbewertung gemäß Artikel 8 der 
Richtlinie 2009/125/EG muss die technische Dokumentation die angegebenen Werte 
für die in Anhang II Nummern 2, 3 und 4 genannten Parameter sowie die 
Einzelheiten und Ergebnisse der Berechnungen gemäß Anhang III enthalten. 

(3) Wurden die in der technischen Dokumentation enthaltenen Angaben für ein 
bestimmtes Modell 

a) anhand eines Modells ermittelt, das in Bezug auf die bereitzustellenden 
Informationen dieselben technischen Merkmale aufweist, aber von einem 
anderen Hersteller hergestellt wird, oder 

b) durch Berechnung anhand der Bauart oder durch Extrapolation auf der 
Grundlage der Werte eines anderen Modells des gleichen oder eines anderen 
Herstellers oder beides, 

so sind in die technische Dokumentation die Einzelheiten dieser Berechnung, die 
vom Hersteller vorgenommene Bewertung der Genauigkeit der Berechnung und 
gegebenenfalls die Erklärung zur Identität der Modelle verschiedener Hersteller 
aufzunehmen. 

Die technische Dokumentation muss eine Liste aller gleichwertigen Modelle 
einschließlich der Modellkennungen umfassen. 

(4) Die technische Dokumentation muss die Informationen gemäß Anhang VI der 
Verordnung (EU) 2019/XXX [Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der 

Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern 

einfügen] in der dort angegebenen Reihenfolge enthalten. Für Marktaufsichtszwecke 
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können die Hersteller, Importeure oder Bevollmächtigten unbeschadet des 
Anhangs IV Nummer 2 Buchstabe g der Richtlinie 2009/125/EG auf die in die 
Produktdatenbank hochgeladene technische Dokumentation verweisen, die gemäß 
der Verordnung (EU) 2019/XXX [Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der 

Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern 

einfügen] dieselben Informationen enthält. 

Artikel 5 

Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht 

Bei der Durchführung der in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/125/EG genannten 
Marktaufsichtsprüfungen wenden die Behörden der Mitgliedstaaten das 
Nachprüfungsverfahren nach Anhang IV an. 

Artikel 6 

Umgehung 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr bringen, die 
so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden (z. B. durch Erkennung 
der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und daraufhin ihre Leistungsmerkmale während 
der Prüfung automatisch gezielt ändern, um bei den vom Hersteller, Importeur oder 
Bevollmächtigten in der technischen Dokumentation oder sonstigen Dokumentationen 
anzugebenden Parametern günstigere Werte zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der Energie- und 
Wasserverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach der 
ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen werden, nicht 
verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine ausdrückliche 
Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die Leistungsmerkmale nicht 
ändern. 

Artikel 7 

Unverbindliche Referenzwerte 

Die Werte der leistungsfähigsten Produkte und Technologien, die zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt sind, sind als unverbindliche 
Referenzwerte in Anhang V aufgeführt. 

Artikel 8 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft diese Verordnung vor dem Hintergrund des technischen 
Fortschritts und legt dem Konsultationsforum die Ergebnisse dieser Überprüfung sowie 
gegebenenfalls den Entwurf eines Überarbeitungsvorschlags bis zum [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen – sechs Jahre nach dem Inkrafttreten] vor. 

Bei der Überprüfung bewertet sie insbesondere:  

a) das Verbesserungspotenzial mit Blick auf die Energie- und Umweltbilanz von 
Haushaltsgeschirrspülern, wobei unter anderem auch die Trocknungsleistung 
berücksichtigt wird; 

b) die Prüftoleranzen; 
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c) die Entwicklung des Verbraucherverhaltens und der Durchdringungsquote von 
Haushaltsgeschirrspülern in den EU-Mitgliedstaaten; 

d) die Wirksamkeit der bestehenden Anforderungen an die Ressourceneffizienz; 

e) ob im Einklang mit den Zielen der Kreislaufwirtschaft für Produkte zusätzliche 
Anforderungen in Bezug auf die Ressourceneffizienz festgelegt und unter anderem 
weitere Ersatzteile in den Anwendungsbereich einbezogen werden sollten. 

Artikel 9 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 

In Anhang I Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 wird der Eintrag 
„Geschirrspüler“ gestrichen. 

Artikel 10 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 wird mit Wirkung zum 1. März 2021 aufgehoben. 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

Ab dem [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung 

einfügen] bis zum 28. Februar 2021 darf abweichend von der Anforderung nach Anhang I 
Nummer 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 für das Standardprogramm gemäß 
Anhang II Nummer 1 der vorliegenden Verordnung anstelle der Benennung 
„Standardprogramm“ die Bezeichnung „eco“ verwendet werden. 

Artikel 12 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem 1. März 2021. Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 11 gelten jedoch bereits ab dem 
[Amt für Veröffentlichungen – bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Jean-Claude JUNCKER 
 Der Präsident 
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